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PROTOKOLL 
 

2018 
 

 

über den Abschluss der Lohnverhandlung für die ständigen Arbeitskräfte in landwirt-

schaftlichen Gutsbetrieben im Bundesland Oberösterreich, abgeschlossen zwischen 

dem Arbeitgeberverband der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe OÖ., Auf der Gugl 3, 

4021 Linz, einerseits, und dem O.Ö. Land- und Forstarbeiterbund, Gstöttnerhofstraße 

12/4, 4040 Linz, sowie PRO-GE – Die Produktionsgewerkschaft, Weingartshofstraße 2, 4020 

Linz, andererseits. 

 

Der Kollektivvertrag für die ständigen Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Gutsbetrie-

ben im Bundesland OÖ. wird wie folgt abgeändert: 

 

 

I. 
Lohnerhöhung 

 

Die kollektivvertraglichen Bruttolöhne werden in den Kategorien 1 bis 3 um 2,5 % ab 

1. März 2018 erhöht. Es ist auf volle Eurobeträge aufzurunden. 

Die Lohnkategorie 4, Landarbeiter, wird auf € 1.400 ab 1. März 2018 erhöht. 

 

Die kollektivvertraglichen Stunden- und Taglohnsätze werden gleichfalls um 2,5 % er-

höht. Die Lohnsätze sind auf drei Kommastellen zu berechnen und die zweite Kommastelle 

ist insoweit aufzurunden, als die dritte Kommastelle über Null beträgt. 

 

Bestehende Überzahlungen bleiben in ihrer Höhe aufrecht. 

 

II. 
Zulagen 

 

Die Zulagen werden um 2,1 % erhöht wie folgt: 

 

§ 12 Abs. 4: Ständig im Betrieb beschäftigte FamilienerhalterInnen, die für im gemeinsamen 

Haushalt lebende Familienmitglieder sorgen, zu deren Erhaltung sie gesetzlich verpflichtet 

sind, haben neben der unentgeltlichen Beleuchtung nach § 12 Zl. 2 auch Anspruch, dass die 

Grundgebühr bis zum Betrage von € 3,50 (bisher € 3,40) pro Monat vom Dienstgeber über-

nommen wird. 

 
Das Kostgeld gem. § 17, Abs. 2, wird auf € 11,60 (bisher € 11,30) erhöht.  

 
Der Betrag für die Mittagskost gem. § 17, Abs. 4, wird auf € 6,70 (bisher € 6,50) erhöht.  
 
Die Zulagen gem. § 17, Abs. 5, werden erhöht und zwar bei den zu melkenden Kühen auf 
€ 5,30 (bisher € 5,20) und bei den Trockenkühen, Mastochsen und Jungvieh erhöht auf 
€ 3,20 (bisher € 3,10).  
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III. 
SEG-Zulage 

 

Die SEG-Zulage § 17 a wird mit gleichem Inhalt unter § 17 Abs. 8 geregelt. 

 

 

IV. 
Lehrlinge 

 

Hinsichtlich der Höhe der Lehrlingsentschädigungen gelten die Entschädigungssätze des 

Kollektivvertrages für Landarbeiter in bäuerlichen Betrieben im Bundesland OÖ.  

Weiters wird § 37 letzter Absatz geändert wie folgt:  

Während des Besuches der Berufsschule wird die volle Lehrlingsentschädigung weiterbe-

zahlt. Der Dienstgeber trägt die Internatskosten zur Gänze.  

 

 

V. 
Pflichtpraktikanten 

 

Hinsichtlich der Höhe der Mindestentschädigung gilt der Kollektivvertrag für Landarbeiter in 

bäuerlichen Betrieben im Bundesland OÖ. 

 

 

VI. 
Urlaub 

 

§ 21 Abs. 1 wird ergänzt wie folgt:  

Auch für Dienstnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben bei einer Dienstzeit 

von mindestens 15 Jahren im selben Betrieb, beträgt das jährliche Urlaubsausmaß 

36 Werktage. 

 

 

VII. 
Inkrafttreten 

 

Die neuen kollektivvertraglichen Lohnsätze und alle übrigen Punkte treten mit 1. März 2018 

in Kraft.  

 



 

 

Seite 3 von 5  

 

 

Linz, am 13. Februar 2018 

 

 

Für den  Für die 

O.Ö. Land- und Forstarbeiterbund PRO-GE  

Gstöttnerhofstraße 12, 4040 Linz Die Produktionsgewerkschaft 

  Weingartshofstr. 2, 4020 Linz 
    
 
 
Präsident    
Eugen Preg   

  Bundesvorsitzender Rainer Wimmer 

 

 

 

   

  Bundessekretär Peter Schleinbach 

 

Für den 

Arbeitgeberverband der land- und forst- 

wirtschaftlichen Betriebe Oberösterreich  

Auf der Gugl 3, 4021 Linz Sekretär Alois Karner 

 

 

 
KR Dominik Revertera
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Anlage 1 

 

zum Kollektivvertrag für die ständigen Arbeitskräfte in 

landwirtschaftlichen Gutsbetrieben 

im Bundesland Oberösterreich 

 

L o h n t a f e l  

 

Barlöhne ab 1. März 2018 
 

 

 

BERUFSBEZEICHNUNG*) 

1. Meister 

Wirtschafter 

Betriebsführer 

 

1.819,00 

2. Alle Facharbeiter, 

Traktorführer,  

Handwerker mit Facharbeiterabschluss 

 

1.641,00 

3. Angelernte Arbeiter: wie z.B. 

Vorarbeiter, 

Gutshandwerker, 

Gärtner, Haushälterin, Köchin 

Ladner, Verkaufskraft 

Pferdewärter, Viehwartungspersonal, 

Melker, Senner, Almhüter, 

Kutscher  

 

1.493,00 

4. Landarbeiter, 

Haus-, Hof-, Feld-, Gartenarbeiter,  

 

1.400,00 

 

 *)  Die angeführten Berufsbezeichnungen gelten für männliche und weibliche  

  Dienstnehmer.  
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S t u n d e n l o h n s ä t z e 
 

der Stundenlöhner(innen), Taglöhner(innen) 

 

 

 

gültig ab 1. März 2018 
 

 

 

 

 

 

Lohnart 

 

Stundenlohn 

 

gewöhnl. Lohn 

Gehilfenlohn 

Facharbeiterlohn 

 

8,05 

8,31 

8,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linz, 13. Februar 2018 


